
E s ist zwar allgemein bekannt,
dass die werdende Mutter 
nach dem Mutterschutzge-

setz (MuSchG) in den letzten sechs 
Wochen vor der Entbindung sowie 
acht Wochen nach der Entbindung
nicht beschäftigt werden kann. Weni-
ger bekannt dürfte sein, dass die wer-
dende Mutter unter Umständen einem
sofortigen Beschäftigungsverbot un-
terliegt, welches bereits ab dem ersten
Tag der Schwangerschaft Geltung er-
langt. 
Hieraus können sich für den Arbeit-
geber nicht nur rechtliche Probleme er-
geben. Auch die wirtschaftlichen Nach-
teile (die er dadurch erleidet, dass er 
von heute auf morgen auf seine zahn-
medizinische Fachangestellte oder an-
gestellte Zahnärztin verzichten muss)
bzw. die persönlichen Divergenzen, die
unter Umständen durch diese Situa-
tion entstehen, können für den Zahn-
arzt existenzbedrohende Ausmaße an-
nehmen.

Pflichten des Zahnarztes

Der Zahnarzt als Arbeitgeber ist  nach 
§ 5 I 3 MuSchG verpflichtet, die für 
ihn zuständige Aufsichtsbehörde über
eine Schwangerschaft unter Angabe
des Namens, des voraussichtlichen 
Entbindungstermins, der Arbeitszeit
und der Art der Tätigkeit der Schwan-
geren zu informieren (Schwanger-
schaftsanzeige).
Darüber hinaus trifft ihn die Pflicht je-
des Arbeitgebers, den Arbeitsplatz und
die Arbeitsbedingungen einer werden-

den oder stillenden Mutter so zu ge-
stalten, dass Leben und Gesundheit von
Mutter und Kind durch die berufliche
Tätigkeit nicht gefährdet werden. Das
bedeutet, dass der Zahnarzt sofort 
nach Bekanntgabe der Schwanger-
schaft eine sorgfältige Beurteilung des
Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedin-
gungen durchführen muss (Gefähr-
dungsbeurteilung). Die Beurteilung er-
streckt sich auf jede Tätigkeit, die die
werdende oder stillende Mutter durch-
führt und beinhaltet Art, Ausmaß und
Dauer der Gefährdung. 
Sofern die Gefährdungsbeurteilung er-
gibt, dass die Sicherheit oder Gesund-
heit der werdenden oder stillenden
Mutter oder aber des ungeborenen 
Kindes gefährdet ist, muss der Zahn-
arzt geeignete Schutzmaßnahmen 
veranlassen. Diese können in der Um-
gestaltung des Arbeitsplatzes, im Ar-
beitsplatzwechsel oder aber in der 
Freistellung wegen eines Beschäfti-
gungsverbotes liegen. 

Beschäftigungsverbote ergeben sich
zum einen aus individuellen Gründen,
wenn nach ärztlichem Zeugnis bei 
Fortdauer der Tätigkeit Leben oder 
Gesundheit von Mutter und Kind ge-
fährdet sind. Zum anderen erwachsen
Beschäftigungsverbote auch aus ob-
jektiven Voraussetzungen: Verbot der
Nachtarbeit zwischen 20.00 Uhr und
6.00 Uhr, Verbot der Mehrarbeit (Ar-
beitszeiten von mehr als 8,5 Stunden
pro Tag beziehungsweise 90 Stunden 
in der Doppelwoche), Verbot der Sonn-

und Feiertagsarbeit. In Zahnarztpraxen
besonders entscheidend ist das Verbot
der Beschäftigung mit sehr giftigen,
giftigen, gesundheitsschädlichen oder
in sonstiger Weise den Menschen 
chronisch schädigenden Gefahrstof-
fen, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert
(AWG) überschritten wird. Hinweise 
zu Gefahrstoffen finden sich auf Pro-
duktverpackungen und den dazuge-
hörigen Sicherheitsdatenblättern. Ar-
beitsplatzgrenzwerte für Gefahrstoffe
finden sich in den Technischen Regeln
für Gefahrstoffe. Beispiele für Gefahr-
stoffe sind Desinfektions- und Reini-
gungsmittel, Lösemittel, Röntgenche-
mikalien und Quecksilber.
Weitaus öfter wird jedoch ein Beschäf-
tigungsverbot auszusprechen sein auf-
grund des Verbotes der Beschäftigung
mit Stoffen, Zubereitungen und Er-
zeugnissen, die ihrer Art nach erfah-
rungsgemäß Krankheitserreger über-
tragen können, wenn die werdende
Mutter den Krankheitserregern ausge-
setzt ist. Da Krankheitserreger sowohl 
in Blut und Körperflüssigkeiten wie 
Aerosolen, welche bei der Behandlung
entstehen, vorhanden sind, besteht eine
Infektionsgefahr insbesondere bei der
Assistenz am Behandlungsstuhl bzw.
bei der schwangeren angestellten
Zahnärztin bei der Behandlung am 
Patienten sowie bei der Anfertigung
und Bearbeitung von Abdrücken.
Schutzhandschuhe stellen keine wirk-
same Maßnahme zur Abwendung der
Gefahren da, sofern gleichzeitig mit
stechenden, schneidenden oder rotie-
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Für die werdende Mutter ist die Schwangerschaft die aufregendste und meist schönste Zeit 
ihres Lebens, für den Zahnarzt als Arbeitgeber der werdenden Mutter kann diese – sowohl in
rechtlicher als auch in persönlicher Hinsicht – zum Albtraum werden. 
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renden Instrumenten umgegangen
wird und somit eine Verletzungsge-
fahr besteht. Unter diesen Aspekten 
ist ein Beschäftigungsverbot zumin-
dest für folgende Arbeiten auszuspre-
chen: die Assistenz bei Operationen 
wie zum Beispiel die Parodontose-
behandlung, das Entfernen von Zahn-
stein, das Abblasen, Bohren und Frä-
sen, Aufräumen, Reinigen und Des-
infizieren verunreinigter Instrumente
sowie die Bearbeitung nicht desinfi-
zierter Abdrücke.

Besonderheiten beim Röntgen

In Praxen mit Röntgeneinrichtungen 
ist zusätzlich noch die Röntgenver-
ordnung (RöV) zu beachten. Zwar be-
steht kein grundsätzliches Beschäf-
tigungsverbot mehr für die Tätigkeit 
einer Schwangeren im Kontrollbereich,
dennoch hat der Zahnarzt Überwa-
chungsmaßnahmen zur Einhaltung 
und zur Dokumentation der Grenz-
werte der Röntgenverordnung zu 
beachten (z.B. § 31a Abs. 4  RöV). Der 
Zahnarzt hat die Pflicht, nach § 35 
Abs. 6 S. 2 RöV die Strahlenexposition
wöchentlich zu ermitteln, diese auf-
zuzeichnen (§ 35 Abs. 4 RöV) und diese
Aufzeichnungen entsprechend aufzu-
bewahren (bis zum 75. Lebensjahr der
schwangeren Angestellten, mindestens
jedoch 30 Jahre nach Beendigung der
jeweiligen Beschäftigung!). Dies ins-
besondere deshalb, da dem Zahnarzt 
bei Nichteinhaltung dieser Überwa-
chungsmaßnahmen von der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde ein Bußgeld in
Höhe von bis zu 50.000 EUR auferlegt
werden kann. 
Hinzu kommt, dass der Zahnarzt, so-
fern die schwangere Zahnarztfach-
angestellte ein behindertes Kind zur
Welt bringen sollte und die Behinde-
rung des Kindes auf den Röntgenein-
satz zurückgeführt werden kann, sich
Schadenersatzforderungen für das ge-
schädigte Kind ausgesetzt sieht. 
Kann er dann nicht die Einhaltung der
Überwachungsmaßnahmen nach der
RöV detailliert nachweisen, besteht die
Gefahr einer lebenslangen Schaden-
ersatz- und Unterhaltsverpflichtung.
Die Tätigkeit einer Schwangeren in
Überwachungsbereichen wird hinge-
gen nicht durch die Röntgenverord-
nung eingeschränkt.

Geltung des Beschäftigungsverbots

Wichtig und entscheidend ist, dass die
vorgenannten objektiven Beschäfti-
gungsverbote bereits ab dem ersten Tag
und zwar kraft Gesetzes Geltung erlan-
gen. Der Zahnarzt hat sie von sich aus zu
beachten, die Angestellte hat hierüber
keine Atteste zu erbringen. Auch diese
Nichtbeachtung kann für den Zahnarzt
unter Schadenersatzgesichtspunkten
erhebliche Ausmaße annehmen. Sofern
sich die Angestellte zum Beispiel mit
Hepatitis C bis G infiziert und dies zu 
irreparablen Schäden am ungeborenen
Kind führt, sieht sich der Zahnarzt le-
benslangen Unterhalts- und Schaden-
ersatzansprüchen ausgesetzt.

Kündigungsverbot

Die schwangere Angestellte ist nach 
§ 9 MuSchG faktisch unkündbar. Zwar
kann nach § 9 III MuSchG die Auf-
sichtsbehörde die Kündigung einer
Schwangeren für ausnahmsweise zu-
lässig erklären, jedoch ist dies bisher 
nur in krassen Ausnahmefällen, wie 
z.B. der vollständigen Praxisschließung, 
erfolgt. Das Kündigungsverbot erlangt
bereits in der Probezeit Geltung. Auch
während der Elternzeit besteht ein
grundsätzliches Kündigungsverbot
nach § 18 Abs. 1 BEEG.

Urlaubsansprüche

Auch während des Beschäftigungs-
verbots entstehen der Zahnarztfach-
angestellten Urlaubsansprüche, da 
§ 17 MuSchG sämtliche Ausfallzeiten
aufgrund des Beschäftigungsverbots
als Beschäftigungszeiten qualifiziert.

Vergütung

Liegen die Voraussetzungen für ein Be-
schäftigungsverbot vor, ist der Zahn-
arzt verpflichtet, der schwangeren 
Angestellten mindestens den Durch-
schnittsverdienst der letzten 13 Wo-
chen vor Beginn des Monats, in dem 
die Schwangerschaft eingetreten ist,
als Vergütung weiterzuzahlen, unab-
hängig davon, ob er die Schwangere 
in seiner Praxis noch weiter einsetzen
kann oder nicht. Jedoch steht ihm im
Wege des Umlageverfahrens gemäß 
§ 1II Nr. 2 Aufwendungsausgleichsge-
setz ein Anspruch auf Ersatz des vollen
Arbeitsentgelts zu, das während des Be-
schäftigungsverbots an die schwangere

Angestellte gezahlt wird. Dies gilt auch
für die auf die Vergütung entfallenden
Arbeitgeberanteile zur Sozialversiche-
rung. Auch die geringfügig Beschäftigte
wird vom Aufwendungsausgleichsge-
setz erfasst. Geltend zu machen ist der
Anspruch durch einen Antrag des Zahn-
arztes gegenüber der Krankenkasse, bei
der die schwangere Angestellte versi-
chert ist. Der Anspruch auf Erstattung
des Arbeitsentgelts gilt nicht für die in 
der Praxis freiberuflich tätige Schwan-
gere. Diese muss im Falle einer Schwan-
gerschaft selbst vorsorgen.

Geltung auch für 

angestellte Zahnärztinnen

Übersehen wird oft, dass vorausgegan-
gene Ausführungen auch – ohne Aus-
nahme – für die angestellte Zahnärz-
tin Geltung erlangen. Dieser wird, auf-
grund der Natur ihrer Tätigkeit, immer
ein Verbot der Beschäftigung zu ertei-
len sein, da sie mit Stoffen, Zuberei-
tungen und Erzeugnissen, die ihrer Art
nach erfahrungsgemäß Krankheits-
erreger übertragen können, den Krank-
heitserregern ausgesetzt ist, wenn sie
einen Patienten behandelt. Somit wird
sich die angestellte Zahnärztin immer
ab dem ersten Tag der Kenntnis der
Schwangerschaft in einem gesetzli-
chen Beschäftigungsverbot befinden. 

Selbstständige Zahnärztinnen

Eine selbstständige Zahnärztin kann im
Gegensatz hierzu, selbst in einer Part-
nerschaft ohne Kapitalbeteiligung, „bis
zum letzten Tag“ arbeiten und Umsätze
erzielen. Im Gegenzug hierzu hat sie
bzw. der Arzt für, den sie freiberuflich
tätig ist, keinen Anspruch auf Auf-
wendungsersatzausgleich, da sie vom
zahnärztlichen Auftraggeber im Falle
einer Schwangerschaft und einer nicht
weiteren Beschäftigung auch keine
Vergütung erhält. Sie hat, sofern sie
nicht weiterarbeitet, für den Fall einer
Schwangerschaft selbst Vorsorge zu
treffen. Nach der Geburt erhält sie 
Elterngeld. 
Bereits im Jahr 1993 hat das Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG vom 
27. Mai 1993 – C 42/89) zu dieser Un-
terscheidung zwischen der angestell-
ten und freiberuflich tätigen Zahnärz-
tin Stellung genommen und folgendes
ausgeführt: 
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„Die persönliche und wirtschaftliche
Abhängigkeit, die Arbeitsverhältnisse
prägt, ist auch der Grund, warum der
Gesetzgeber es für erforderlich gehal-
ten hat, Arbeitnehmerinnen im Fall 
der Schwangerschaft mit dem Arbeit-
geber auferlegten Beschäftigungsver-
boten in Schutz zu nehmen, um den 
Widerstreit zwischen den Aufgaben 
der Frau als Mutter und ihrer Stel-
lung im Berufsleben als Arbeitneh-
merin im Interesse der Gesunderhal-
tung von Mutter und Kind auszu-
gleichen (BVerfGE 37, 121 (125) = 
NJW 1974, 1461). Dass Zahnärztin-
nen von solchen Verboten erfasst 
werden, wenn sie im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses tätig sind, nicht
hingegen, wenn sie als Selbstständige
praktizieren, verstößt entgegen der 
Ansicht des Kl. nicht gegen Art. 3 
Abs. 1 GG. Denn die besondere Schutz-
bedürftigkeit von in persönlicher Ab-
hängigkeit vom Arbeitgeber erwerbs-
tätigen Müttern ist ein sachlich ein-

leuchtender Differenzierungsgrund
(vgl. BSG, USK 83151, S. 707 [709]).“

Fazit

Da die rechtlichen Risiken für den 
Zahnarzt, dessen Angestellte schwan-
ger wird, hoch sind, die Vergütung der
schwangeren Angestellten jedoch ab
dem ersten Tag des Beschäftigungs-
verbotes im Umlageverfahren nach 
dem Aufwendungsausgleichsgesetz
von der Krankenkasse der Schwan-
geren getragen werden, empfiehlt es 
sich für den Arbeitgeber, sofern nicht
bereits ein individuelles Beschäfti-
gungsverbot durch den Frauenarzt 
ausgesprochen wurde, der schwan-
geren Mitarbeiterin ein sofortiges Be-
schäftigungsverbot zu erteilen, sofern
diese nicht vollständig im Verwal-
tungsbereich einsetzbar ist. Dies hat
auch den Vorteil, dass die persönliche
Belastung, welche der Zahnarzt in ei-
ner Einzelpraxis mit nur einer An-
gestellten unter Umständen erleidet,

abnimmt, da der Zahnarzt zumindest
nicht mehr jeden Tag der sichtbar fort-
schreitenden Schwangerschaft ausge-
setzt ist. 
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